
7.2 Sind in den Fahrzeugen alle
Fahrradabstellplätze besetzt, so
müssen Fahrgäste mit Fahrrädern
zurückbleiben.
Zusammen reisende Fahrgäste mit
Fahrrädern haben keinen Anspruch
auf gemeinsame Beförderung.

8. Für das Verhalten der Fahrgäste
bei Betriebsstörungen und/oder bei
Zuwiderhandlungen gegen diese
Bestimmungen gelten die für solche
Fälle von den Verkehrsunternehmen
getroffenen Regelungen.

9. Fahrgäste, die ein Fahrrad in 
den Betriebsanlagen oder Verkehrs-
mitteln mit sich führen, haften für
alle den Verkehrsunternehmen
und/oder anderen Fahrgästen ent-
stehenden Schäden. Treten die Ver-
kehrsunternehmen in Vorlage, sind
die entstandenen Aufwendungen 
zu erstatten.

1. Als Fahrräder gelten einsitzige
Zweiräder sowie Tandems. Fahr-
zeuge mit Motorausrüstung sowie
Sonderkonstruktionen (z.B. Zwei-
räder mit langem Radstand und
Lastenräder) sind von der Mitnahme
ausgeschlossen. Zusammenge-
klappte Fahrräder gelten als Hand-
gepäck.

2. Fahrräder werden in den von den
Verkehrsunternehmen bekannt ge-
machten Verkehrsmitteln/Linien im
Rahmen der zur Verfügung stehen-
den Kapazität befördert. Ansonsten
ist die Fahrradmitnahme ausge-
schlossen.

3. Die Verkehrsunternehmen können
die Fahrradmitnahme zu bestimm-
ten Zeiten einschränken oder auch
bestimmte Züge und Busse von der
Fahrradmitnahme ausschließen. Ein
Anspruch auf die Mitnahme von
Fahrrädern besteht nicht. Rollstuhl-
fahrer sowie Fahrgäste mit Kinder-
wagen haben bei der Beförderung
Vorrang vor Fahrgästen mit Fahr-
rädern.

4. Jeder Fahrgast darf aus Sicher-
heitsgründen nur ein Fahrrad mit-
führen.

5. Fahrgäste, die ein Fahrrad mit-
nehmen wollen, müssen in der Lage
sein, dieses in öffentlichen Verkehrs-
mitteln sicher zu beherrschen.
Die sichere Beherrschung ist regel-
mäßig gegeben, wenn das Fahrrad
in das Verkehrsmittel ohne Hilfe
Dritter ein- und ausgeladen werden
kann.

6. Im Bereich der Stationen/Halte-
stellen haben sich Fahrgäste mit
mitgeführtem Fahrrad so zu ver-
halten, dass die Sicherheit und Ord-
nung nicht beeinträchtigt und 
Personen nicht gefährdet oder be-
lästigt werden. In den Stationen/
Haltestellen sind Fahrräder zu
schieben.

7. Für die Unterbringung der Fahr-
räder in den Zügen und Bussen gilt
Folgendes:

7.1 Soweit eine Kennzeichnung 
mit Piktogrammen erfolgt, dürfen
Fahrräder nur in den besonders 
gekennzeichneten Türräumen mit-
genommen werden. Die Fahrrad-
mitnahme in der 1. Klasse ist aus-
geschlossen.
In jedem freigegebenen Türraum
dürfen höchstens zwei Fahrräder
untergebracht werden. Die Fahr-
gäste sind verpflichtet, ihr Fahrrad
entsprechend den angebrachten
Hinweisen unterzubringen. Das
Fahrrad ist festzuhalten. Ferner 
haben sie dafür Sorge zu tragen,
dass andere Fahrgäste nicht behin-
dert, beschmutzt oder verletzt 
werden.

Für die Fahrradmitnahme in den
Fernverkehrszügen der Deutschen
Bahn AG (DB AG) gelten die beson-
deren Mitnahmebedingungen der
DB AG.

Allgemeine Bedingungen für die 
Mitnahme von nicht zusammengeklappten
Fahrrädern im RMV




